
----Hier geht es mit dem Text los
Bekanntmachung

der Gemeindebehörde über das
Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Gemeinde- und
Kreiswahl sowie die Volksabstim-
mung in der Gemeinde Neu-Eichen-
berg am 27. März 2011
1. Zusammen mit den Kommunalwahlen
findet eine Volksabstimmung über das
„Gesetz zur Änderung der Verfassung
des Landes Hessen (Aufnahme einer
Schuldenbremse in Verantwortung für
kommende Generationen – Gesetz zur
Schuldenbremse)“ statt.
Über den Gegenstand der Volksabstim-
mung werden die Stimmberechtigten
zusammen mit der Wahlbenachrichti-
gung unterrichtet. Das Wählerverzeich-
nis für die Kommunalwahlen wird für die
Volksabstimmung mitbenutzt, indem zu-
sätzlich die Stimmberechtigung einge-
tragen wird, sofern die gesetzlichen
Voraussetzungen vorliegen. Für die
Kommunalwahlen und die Volksabstim-
mung wird eine gemeinsame Wahlbe-
nachrichtigung verschickt, auf deren
Rückseite ein gemeinsamer Antrag für
Briefwahl- und Briefabstimmungsunter-
lagen aufgedruckt ist. Die Benachrichti-
gungen werden im DIN A4- Format pro-
duziert; sie werden in einem Umschlag
zusammen mit Informationen des Lan-
deswahlleiters über den Gegenstand
der Volksabstimmung zugestellt. Perso-
nen, die sowohl für die Kommunalwah-
len wahlberechtigt als auch für die
Volksabstimmung stimmberechtigt sind,
erhalten
• einen gemeinsamen Wahlschein,

• ein gemeinsames Merkblatt
• einen grünen Stimmzettel und einen
grünen Umschlag für die Volksabstim-
mung,
• die Stimmzettel für sämtliche Kommu-
nalwahlen mit einem blauen Umschlag
sowie
• einen roten Wahlbriefumschlag.
In den roten Wahlbriefumschlag sind
der grüne Umschlag mit dem Stimmzet-
tel für die Volksabstimmung, der blaue
Umschlag mit den Stimmzetteln für alle
Kommunalwahlen, sowie der gemeinsa-
me Wahlschein einzulegen.
2. Das Wählerverzeichnis zur Gemein-
de- und Kreiswahl sowie der Volksab-
stimmung für die Wahlbezirke der Ge-
meinde Neu-Eichenberg wird in der Zeit
vom 7. bis 11. März 2011 während der
allgemeinen Dienststunden, und zwar
montags von 7:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 18:00 Uhr, dienstags bis don-
nerstags von 7:00 bis 12:00 Uhr und
13:00 bis 15:30 Uhr und freitags von
7:00 bis 13:00 Uhr beim Gemeindevor-
stand Neu-Eichenberg, Kirchstraße 2 in
37249 Neu-Eichenberg, Ortsteil He-
benshausen für Wahlberechtigte zur
Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der zu seiner Per-
son im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im
Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er Tatsachen
glaubhaft zu machen, aus denen sich
eine Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister ein Sperrvermerk gemäß den § 21
Abs. 5 des Melderechtsrahmengeset-
zes entsprechenden Vorschriften der
Landesmeldegesetze eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automa-
tisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder ei-
nen Wahlschein hat.
In das Wählerverzeichnis sind von Amts
wegen eingetragen alle Wahl- und
Stimmberechtigten. Wahlberechtigt
(für Gemeindevertretung und Kreistag)
sind Deutsche im Sinne des Artikels 116
Grundgesetz (GG) sowie nichtdeutsche
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
nach folgenden Maßgaben:
Staatsangehörige eines der übrigen Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union
(Unionsbürgerinnen und Unionsbürger),
die in der Bundesrepublik Deutschland
ihren Wohnsitz haben, können bei Vor-
liegen der sonstigen wahlrechtlichen
Voraussetzungen an den Wahlen teil-
nehmen.
Für die aktive Wahlteilnahme der Deut-
schen und Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger ist Voraussetzung, dass
sie am Wahltag
a) das 18. Lebensjahr vollendet haben.
b) mindestens drei Monaten im Wahl-
kreis ihren Wohnsitz (bei mehreren
Wohnsitzen die Hauptwohnung) haben
und
c) nicht vom aktiven Wahlrecht ausge-
schlossen sind.
Bei Inhabern von Haupt- und Neben-
wohnungen im Sinne des Melderechts
gilt der Ort der Hauptwohnung als
Wohnsitz.
Wahlberechtigte Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger, die nicht der Melde-
pflicht unterliegen (Mitglieder diplomati-
scher Vertretungen von EU-Mitglied-
staaten mit Familien und Angehörige der
NATO-Truppen mit Familien) werden
nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen.
Der Antrag ist schriftlich bis zum 6. März
2011 beim Gemeindevorstand der Ge-
meinde Neu-Eichenberg, Kirchstraße 2,
37249 Neu-Eichenberg, zu stellen.
Stimmberechtigt (für die Volksabstim-
mung) sind Deutsche im Sinne des Arti-
kels 116 GG, die am Abstimmungstag
a) das 18. Lebensjahr vollendet haben,
b) seit mindestens drei Monaten vor

dem Abstimmungstag ihren Wohnsitz im
Lande Hessen haben und
c) nicht vom aktiven Wahlrecht ausge-
schlossen sind.
Bei Inhabern von Haupt- und Neben-
wohnungen im Sinne des Melderechts
gilt der Ort der Hauptwohnung als
Wohnsitz. Wer keinen Wohnsitz, aber
seit mindestens drei Monaten vor dem
Abstimmungstag seinen dauernden
Aufenthalt im Lande Hessen hat, ist bei
Vorliegen der übrigen Voraussetzungen
ebenfalls stimmberechtigt.
3. Wer das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der
Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der
Wahl, spätestens am 11. März 2011 bis
13:00 Uhr bei der Gemeinde Neu-
Eichenberg, Kirchstr. 2, 37249 Neu-
Eichenberg, Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder
durch Erklärung zur Niederschrift einge-
legt werden.
4. Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhalten
bis spätestens 6. März 2011 eine Wahl-
benachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht
Gefahr laufen will, dass er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann. Wahlberech-
tigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die
bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung
5. Wer einen Wahlschein hat, kann an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, durch Stimmab-
gabe in einem beliebigen Wahlbezirk
dieses Wahlkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen.
6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
6.1 die in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten,
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis
eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein
Verschulden die Antragsfrist auf Auf-

nahme in das Wählerverzeichnis nach
§ 41 i. V. mit § 8 Abs. 3 des Kommunal-
wahlgesetzes oder die Einspruchsfrist
gegen das Wählerverzeichnis bis zum
11. März 2011 versäumt hat.
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an
der Wahl erst nach Ablauf der Antrags-
frist nach § 41 i. V. mit § 8 Abs. 3 des
Kommunalwahlgesetzes oder der Ein-
spruchsfrist entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden und die
Feststellung erst nach Abschluss des
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der
Gemeindebehörde gelangt ist.
Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberech-
tigten bis zum 25. März 2011,
13.00 Uhr, bei der Gemeinde Neu-
Eichenberg, Kirchstr. 2, 37249 Neu-
Eichenberg, mündlich oder schriftlich
beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkran-
kung, die ein Aufsuchen des Wahlrau-
mes nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht,
kann der Antrag noch bis zum Wahlta-
ge, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm
bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr ein
neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene Wahlberechtigte können aus den
vorstehend unter Nr. 6.2 Buchstaben a
bis c angegebenen Gründen den An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheins
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stel-
len.
Wer den Antrag für einen anderen stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu
berechtigt ist.
Ein behinderter Wahlberechtigter kann
sich bei der Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. Der An-
tragsteller muss den Grund für die Ertei-
lung eines Wahlscheines glaubhaft
machen.
7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinan-

trag nicht, dass der Wahlberechtigte vor
einem Wahlvorstand wählen will, so er-
hält er mit dem Wahlschein zugleich
– einen amtlichen Stimmzettel der Wahl-
kreise, für die sie wahlberechtigt sind,
– einen amtlichen Wahlumschlag
– einen amtlichen, mit der Anschrift, an
die der Wahlbrief zurückzusenden ist,
versehenen Wahlbriefumschlag und
– ein Merkblatt zur Briefwahl.
Diese Wahlunterlagen werden ihm von
der Gemeindebehörde auf Verlagen
auch noch nachträglich ausgehändigt.
Die Abholung von Wahlscheinen und
Briefwahlunterlagen für einen anderen
ist nur im Falle einer plötzlichen Erkran-
kung zulässig, wenn die Empfangsbe-
rechtigung durch schriftliche Vollmacht
nachgewiesen wird und die Unterlagen
demWahlberechtigten nicht mehr recht-
zeitig durch die Deutsche Post AG über-
sandt oder amtlich überbracht werden
können.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem
Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der
Wahlbrief dort spätestens amWahltage
bis 18:00 Uhr eingeht.
8. Musterstimmzettel für die Wahl zur
Gemeindevertretung sowie für die Kreis-
tagswahl wurden bereits in der 6. Kalen-
derwoche verteilt. Musterstimmzettel
können ab sofort auch beim Gemeinde-
vorstand, Kirchstraße 2, 37249 Neu-
Eichenberg, OT Hebenshausen, abge-
holt werden. Musterstimmzettel dienen
der Information für die Wählerinnen und
Wähler und dürfen nicht für die Wahl
oder Briefwahl verwendet werden.
9. Das Verzeichnis der barrierefreien
Wahl- und Abstimmungsräume kann
beim Gemeindevorstand, Kirchstraße 2,
37249 Neu-Eichenberg, OT Hebens-
hausen, während der Dienststunden
eingesehen werden.
Neu-Eichenberg, den 28. Februar 2011

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Neu-Eichenberg

gez. W. Fischer
Bürgermeister

Nr. 4/2011

Das Schönste, was wir
erleben können, ist das
Geheimnisvolle.

Albert Einstein
(1879–1955), deutscher
Physiker und Nobelpreisträger

Spruch des Tages

GOLDSCHMIEDE KÄLBER
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1. Etage (Lift) · Tel. 77 21 10

Trauring-
Umarbeitungen

Einladung
zur öffentlichen Sitzung des Ortsbeira-
tes Dohrenbach am
Freitag, dem 04.03.2011 um 19:30 Uhr
im Haus des Gastes in Dohrenbach.

Tagesordnung:
1 Eröffnung und Begrüßung
2 Genehmigung der Niederschrift vom
20.10.2010

3 Bericht der Ortsvorsteherin
4 Soforthilfemittel 2011
5 Grundbuchberichtigungseintrag –
Stellungnahme

6 Verschiedenes
gez. Kornelia Schill

Vorsitzende

Nr. 029/2011

Immer dabei.www.HNA.de

Wir sindmit der Zustellung der HNA und anderer
Tageszeitungen beauftragt und suchen
eine(n) zuverlässige(n) Mitarbeiter(in)
für die Zustellung dieser Zeitungen in

Bad Sooden-Allendorf/
OT Sooden
(ab sofort ca. 70 Zeitungen
zur Festeinstellung)

Sie suchen eine Dauerbeschäftigung mit
angemessener Bezahlung, sind zuverlässig,
verantwortungsbewusst, arbeiten selbstständig
und stehen zudem gerne früh auf? Dann ist dies
genau die richtige Teilzeitarbeit – auch auf
Minijob-Basis – für Sie.

Informieren Sie sich unverbindlich:
VTS Werra-Meißner Nord GmbH
Herr Bruno Steffen
Telefon 0 55 42 / 93 16 23

ZustellerZustellerZusteller
Presse

Der bringts

Lieber Mario,
40 bist du – schau mal an,

wie gut man da noch aussehen kann.
Gib doch das Rezept mal preis,
wenigstens im kleinen Kreis.
Vielleicht ist es zu kopieren,
so, nun lass Dir gratulieren.

Deine Kollegen
Bine, Ursula, Marlies, Stephie, Michael und Djibril

Wir gratulieren Dir zu deinem Geburtstag und
wûnschen uns noch weitere
40 Jahre mit Dir!
Wir haben Dich sehr lieb !!!

Deine Rabini-Bande
Giuliana, Fabio und Andrea

HHurraurra ...unserMMararioio wird

heut4040 JahrJahr !!!!!!

Hopfelde, den 28.02.2011

Amtliche Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen Stellenanzeigen

Stellenangebote

Eine Familienanzeige
zeigt auf nette Art an,
wie sehr Sie sich
über die vielen
Glückwünsche zu
Ihrem Festtag gefreut
haben.

LOKAL
Ihre

Tageszeitung
berichtet
auch aus

Ihrem Ort.

GutenGutenGutenGutenGutenGuten
Morgen...Morgen...Morgen...Morgen...Morgen...Morgen...
Anzeigen zum günstigen Preis!Anzeigen zum günstigen Preis!Anzeigen zum günstigen Preis!

Werra-Meißner-KreisMontag, 28. Februar 2011

VON THOMAS KOP I E T Z

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Gute Nachricht: Fünf Bade-
städter Ortsteile sollen noch
2011 in das Dorferneuerungs-
programm des Landes Hessen
aufgenommen werden. Damit
würden alle bisher noch nicht
im Programm geförderten
Dörfer in das Programm rut-
schen: Ahrenberg, Dudenro-
de, Kammerbach, Kleinvach
und Orferode.

600 000 Euro stehen für öf-
fentliche Projekte in allen
fünf Dörfern bereit. Die maxi-
malen Summe je öffentliches
Bauvorhaben liegt bei
300 000 Euro förderfähige
Kosten.

Private Bauvorhaben wer-
den mit 30 Prozent der Kos-
ten, maximal aber 30 000
Euro pro Objekt gefördert, wie
das Amt für den ländlichen
Raum der Stadt mitteilte. Da-
für können noch in diesem

Jahr Anträge ge-
stellt werden.

Das Stadtparla-
ment hatte bereits
Ende Januar wegen
der demografi-
schen Entwick-
lung beschlossen,
alle bisher noch
nicht berücksich-
tigten Dörfer zur
Aufnahme anzu-
melden. Die Stadt
bekam nun dafür
grünes Licht.

Bürgermeister
Frank Hix freut
sich besonders,
dass damit auch
private Sanierun-
gen bezuschusst
werden können.
„Die Infrastruktur
und das Erschei-
nungsbild in den
Dörfern wird sich
dadurch verbes-
sern.“ (tko)

Fünf Dörfer sind im Programm
Amt sichert Stadt Teilnahme an Dorferneuerung zu – Fünf Orte werden angemeldet

Traumkulisse: In Orferode gibt es repräsentative Fachwerkhäuser und histori-
scheWeinkeller. Die Einwohner könnennunVerschönerungs- und Sanierungs-
arbeiten planen – sie können gefördert werden. Foto: Kopietz

Kurz notiert
Namewar falsch
WITZENHAUSEN. Bei der Be-
richterstattung über die Frei-
sprechungsfeier des Handwerks
ist bedauerlicherweise der
Name Sascha Carli (Anlagen-
techniker) aus Hessisch Lichte-
nau falsch geschrieben worden.

Herzdamen-Treffen
WITZENHAUSEN. Versamm-
lung der Herzdamen: Dienstag,
1.März, 19Uhr, imSeminarraum
Löwen-Apotheke, Eingang über
das Gässchen.

VdK-Treffen
ERMSCHWERD. Der VdK-Orts-
verband trifft sich amMittwoch,
2. März, ab 15 Uhr bei „Uschi“.

VdK informiert
KLEINALMERODE. Info- und
Kaffeenachmittag des VdK-Orts-
verbandes: Donnerstag, 3. März,
ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus.

Kameradschaft
OBERRIEDEN.Hauptversamm-
lung der Kameradschaft Werra-
tal: Freitag, 4. März, ab 19 Uhr.

Blaulicht
Polizei sucht Zeugin
WITZENHAUSEN. Unter-
schiedlicheAussagenübereinen
Unfall am Freitag um 11.15 Uhr
mit 800 Euro Schaden an der Ga-
belung Obere Mühlstraße/Gels-
terstraße machten die Beteilig-
ten. Die Polizei sucht eine Frau,
die danachmit den Beteiligten
gesprochen hatte. (tko)
• Hinweise:Tel. 0 55 42/9 30 40.

Unfall: Reh stirbt
WITZENHAUSEN. Ein Reh wur-
de am Freitag um 15Uhr auf der
Straße zwischenWitzenhausen
undKleinalmerode getötet, weil
es von einem Auto erfasst wur-
de. Am Pkw entstand ein Scha-
den von 200 Euro. (tko)

Einbruch in Geschäft
WITZENHAUSEN. Einbrecher
drangen in der Nacht zum Sams-
tag in ein Geschäft in der Wal-
burger Straße ein. Sie hebelten
einSeitenfensteraufundstiegen
über die Fensterbrüstung ein.
Noch ist nicht bekannt, obetwas
gestohlen wurde. Hinweise un-
ter: Tel. 0 55 42/9 30 40. (tko)


